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int (Etofjtafsfaafe in ^njct«-

(gortfepung).

7. Sranten« unb UnfaEDerfitherung. herr Stationalrat

Sœtlb in ©t. ©allen erläutert in einem Dortrefftidjen fünf«

Diertelftünbtgen Steferate bie neneften ©efepegDortagen betr.

Sranfen« unb UnfaBoerfidjerung, nadj ben Einträgen ber

nationalrätlidfen Sommiffion, beren Eftitglieb herr SBilb ift.
@r burdjgeht bie eingelnen Stbfdfnitte ber beiben ©ntmürfe,

erläutert fie nach ben Derfcfjiebenen, in ber SSprberatung gur

©eltung gefommenen ®eficf)t8pun£ten unb gibt bermafsen ein

îlareê überfidjtlidjes Söilb über bag gange meitfchicbtige 58er«

fldjerunggprofeft unb feine mancherlei- Sonfcquengen für bie

Serfibherungg« unb Seitraggpftiäjtigen. 3m fpegieEen legt

er bar, mie bie Sommiffion bemüfjt getoefen fei, bie guge«

bauten Saften ber Sirbettgeber in Steingemerbe unb Sanb«

toirtfdhaft nacp 3JîogIicf)feit gu erleichtern baburcp, bafe bei

ber Stugrectjnung ber Sßrämien bie Staturaltetfiungen ber

Strbeitgeber in Soft unb SBohnung, nidjt in Seredjnung

faEen, fonbern bto8 ber Sartotjn. ©ine Erleichterung ber

Seitraggpfticht fei nur mögttdj burdh biefe Etebuftion ber

Seiftungen, ba Dom Sunb ohne Einführung neuer ©tenern

ober EJtonopote höhere Seiträge nicht erhältlich finb. §err

Eleferent erfucht bie Serfammlung, über eingelne EKänget ftdj
hinroeggufehen, bag gro&e ®ange ins Sluge gu faffen, ber

Sorlage beiguftimmen unb bamit ein grofjeg nationateg 2Ber£

förbern gu halfen. Sag Eteferat rotrb mit SetfaE aufge«
nommen unb Dom herrn fßtäfibenten gebübrenb Derbanft.

Son ©eite beg tganbmerfer« unb ®en>erbeDereing Sern
finb gu biefem Sraftanbum folgenbe Stnträge eingereicht unb
ben ©efiionen gur Senntnig gebracht morben:

1. Sie Serfammlung möge barüber entfcffeiben, ob fie in
begug auf bie höbe ber Don ben Slrbeitgebern an bie
Unfafl« unb Srantenb'erfidjerung gu teiftenben Seiträge
an ben Stnfäfcen feftgubalten gebenfe, mie fotche im
Stamen beg ©djtoeigertfdjen ®emerbeDerein8 burch ©in«
gäbe Dom 15. September 1896 ben guftänbigen Se--

börben unterbreitet morben finb.
2. 3'begug auf bie im ®efefc Dorgefefjenen freien Saffen

münfcpen mir, baff in beren Sermaltung ben Strbeit«

gebern mie ben Strbettnebmern, auch bann, menn bie

elftem nicht üerfichert fein foEten, gang gleiche Som«

petengen eingeräumt merben, im ©inne ber gemerb»

Itcben ©djiebggerichte.
3. ®g fei bebingungglog bahin gu mitten, bafj jebem

Strbeitgeber bag ÎDÎiiberftcherunggrecht für UnfaE für
feine SfSerfon tm ©efefc Dorbehatten bleibe.

4. Sie im Slrt. 79 beg ©ntmurfeg Dorgefehene Staffifitation,
fomie bie Sor« unb Stüctmärtgberechnungen ber gu
Ieiftenben Seiträge, mie fie fid) im gufammenhang mit
ber Dorgefehenen' Sorau8begat)lung ber Seiträge einer«

feitS unb ben öftern ©in« unb StuStritten ber Slrbeiter

Protokoll
der

Ordkntl. Jahresversammlung
Gemerbkvereins

Sonntag den 13. Juni 1897

im Krotzralssaale in Auzer».

^Fortsetzung).

7. Kranà- und Unfallversicherung. Herr Nationalrat

Wild in St. Gallen erläutert in einem vortrefflichen fünf-

viertelstündigen Referate die neuesten Gesetzesvorlagen betr.

Kranken- und Unfallversicherung, nach den Anträgen der

nationalrätlichen Kommission, deren Mitglied Herr Wild ist.

Er durchgeht die einzelnen Abschnitte der beiden Entwürfe,

erläutert sie nach den verschiedenen, in der Vorberatung zur

Geltung gekommenen Gesichtspunkten und gibt dermaßen ein

klares übersichtliches Bild über das ganze weitschichtige Ver-

sicherungsprojekt und seine mancherlei- Konsequenzen für die

Versicherung?- uud Beitragspflichtigen. Im speziellen legt

er dar, wie die Kommission bemüht gewesen sei, die zuge-

dachten Lasten der Arbeitgeber in Kleingewerbe und Land-

Wirtschaft nach Möglichkeit zu erleichtern dadurch, daß bei

der Ausrechnung der Prämien die Naturalleistungen der

Arbeitgeber in Kost und Wohnung, nicht in Berechnung

fallen, sondern blos der Barlohn. Eine Erleichterung der

Beitragspflicht sei nur möglich durch diese Reduktion der

Leistungen, da vom Bund ohne Einführung neuer steuern

oder Monopole höhere Beiträge nicht erhältlich sind. Herr

Referent ersucht die Versammlung, über einzelne Mängel sich

hinwegzusetzen, das große Ganze ins Auge zu fassen, der

Vorlage beizustimmen und damit ein großes nationales Werk
fördern zu helfen. Das Referat wird mit Beifall aufge-
nommen und vom Herrn Präsidenten gebührend verdankt.

Von Seite des Handwerker- und Gewerbevereins Bern
sind zu diesem Traktandum folgende Anträge eingereicht und
den Sektionen zur Kenntnis gebracht worden:

1. Die Versammlung möge darüber entscheiden, ob sie in
bezug auf die Höhe der von den Arbeitgebern an die
Unfall- und Krankenversicherung zu leistenden Beiträge
an den Ansätzen festzuhalten gedenke, wie solche im
Namen des Schweizerischen Gewerbevereins durch Ein-
gäbe vom 15. September 1396 den zuständigen Be-
Hürden unterbreitet worden sind.

2. I-bezug auf die im Gesetz vorgesehenen freien Kassen

wünschen wir, daß in deren Verwaltung den Arbeit-
gebern wie den Arbeitnehmern, auch dann, wenn die

erstern nicht versichert sein sollten, ganz gleiche Kom-
petenzen eingeräumt werden, im Sinne der gewerb-
ltchen Schiedsgerichte.

3. Es sei bedingungslos dahin zu wirken, daß jedem
Arbeitgeber das Mitversicherungsrecht für Unfall für
seine Person im Gesetz vorbehalten bleibe.

4. Die im Art. 79 des Entwurfes vorgesehene Klassifikation,
sowie die Vor- und Rückwärtsberechnungen der zu
leistenden Beiträge, wie sie sich im Zusammenhang mit
der vorgesehenen Vorausbezahlung der Beiträge einer-
seits und den öftern Ein- und Austritten der Arbeiter
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anberfeitê ergeben werben, fuhren in iftrer profitieren
Slnwenbung ganj befonber? bei Slccorb» ober ©tfief«

löbnung p Komplifationen «nb unpläfjigen 23îife=

redpungen. Unfer Verbanb wöge baber and) biet be=

btngungglo? babinwtrfen, baff bie in ber genannten
Klaffififation enthaltene Velaftung?» unb ©enufsffala
in anberer gorm unb unter Verücfficbtignng folgenber
©runbfäfce realifiert »erbe: a. Ser Sirbettgeber bat
nur für bie effeftib au?bepblten Söhne feine Ver»

fidöerungSquote p entrichten, b. Sie baberigen Slb»

reebnungen erfolgen per ©nbe jeben SJtonat? auf ©runb»
läge eineS Stachwetfeg über bte anêbepblten Söhne,
c. Sin ©teile ber im ®ntmurf oorgefebenen Voraug»
bepblnng ber Verfidberunggbeiträge fann ber Slrbeit»

geber angebalten werben, einen Vorfdpfj an bie Kaffe

p leiften, bis pr §öbe einer genügenden ©icberbeit.
(gortfepung folgt.)

Ser&anbêtoefen.
aScrcitt fdjweiaerifdjer ©entent», Sfalî» unb ©ipëfaki»

lauten. Slm 5. unb 6. Suli fanb in ber eibgen. «Etatertal»

prüfungSanftalt in 3üridb bte orbentlicbe ®eneraloerfammlung
be? Vereins fchweigertfdber ©ement», Kalf» unb ©ipgfaörifanten
ftatt. Sem Verein geboren faft alle inldnbifcben ©tabliffemente
biefer Vrandje an.

Sie Verfammlnng erfreute fich eines febr pblretcben
Vefuche?. Ser Sßräftbent, §err ©ementfabrifant kleiner oon
Slarau, gab in fetner ©röffnnnggrebe einen Ueberblicf über
ben ©efdjäftggang. SDSir entnehmen feinen SJtitteilungen,
bafs in ber ©cbmeis pr 3^t 15 ©ipgfabrifen unb
45 ©emenîfabriïen befteben, Welche pfammen clrfa
5000 SBagen ®ipS unb eirfa 30,000 Sßagen ©ement unb

bbbraulifdjen Kalf erzeugen. Ser Smport bon ©ement unb

Kalf betrug 1896: 8583 SOSagen im SBerte bon 2,612,329 gr. ;
in ®ipS betrug bie (ginfuhr 1555 SSßagen. SDer ©jport er»

reichte nur bie fgßbe bon einigen hebert StBagen. Sn ben

lepten sehn Sahren finb nicht weniger alg 18 neue ©ernenn

fabrifen in ber Schweis entftanben, gleichseitig haben faft
aEe beftehenben ©tabliffemente fich bergrßfjert. Sie SSerfaufS=

preife finb feitber um- 10—20 SfSrogent gefunfen, trop @r»

höhnng ber Koblenpreife unb Slrbeitglöbne unb trop ben

größeren Slnforberungen, welche an bie Qualität ber ÜBare

gefteEt werben. Vei ber ©rlebigung ber reichhaltigen Sraf»
lanbenlifte würben SjSrotofoE unb Kaffaredpung genehmigt
unb bie §öhe beS SahreSbeitrageS in bisheriger Söetfe feft»

gefept. Sem Slufnabmegefudb ber neu entftanbenen ©ement»

fabrif bei Saufanne wirb entfproeben. lieber bie Vereing»

organfrage foE in ber nädjften ®eneralberfammlung Vefchlufj
gefaxt Werben. SDer Sßerein erflärt feinen ^Beitritt pm inter»
nationalen Verband für bte -Dtaterialpiüfungen ber Sedpif
unb beauftragt ben Vorftanb, ^wet Selegierte an ben ®nbe

Sluguft in ©tccfbolm tagenben internationalen Kongrejf p
entfenben. lieber bie bisherigen Verhandlungen mit ben aug»

länbifeben ßementfabrifen, pm 3®ecfe ber einheitlichen Ve»

hanblung ber ©äefe, referiert §err Suterbacher. ©eftüpt auf
ein Steferat beg §errn SDireïtor Slguet Pon ©t. ©ulpice wirb
fobann btfdbloffen, eine ©tngabe an bag etbg. ©tfenbabn»
bepartement p richten, wegen beg häufig oorfommenben

SBagenmangel?. Sluf Slnttag beg §errn «Dtaj geer b<u ö>lrb

ber Vefdblujf gefaxt, bem ©djWeis. föanbel?» unb Snbuftrte»
oerein alg ©eftton beiptreten. Ser Vertreter ber ©chweig.
2itbotrit=SlfttengefeEfchaft erhält bag SBort p einer fursen
©mpfeblnng beg neuen ©icherbeitgfprengftoffeg. Sen gefdjäft»
liehen Sraftanben reihten fich bist fehr intereffante, inftruftibe
Vorträge an. ©g referierte §err fßiof. Sr. Sunge über:
„Sag cbemifche Verhalten ber berfchiebenen Sïrten bon Wiefel»

fäure unb über bie cbemifche Statur ber fßugplanen." §err
fßrof. Sr. §eim fprach über bie ©ntftebung ber Kalffteine,

§err fßrof. Setmafer über Steuerungen auf bem ©ebiete ber

©inrichtungggegenftänbe oon Kalf» nnb ©ementfabrifen.
Sie Herren Sßrof. heim unb Sunge würben mit fftücfftdbt

auf ihre Verbtenfte um ben SSerein einftimmtg p ©brenmtt»
gliebern ernannt; ihr KoEege, herr Setmafer, ift eg fchon
feit bieten Sabren. („St. 3' 3 ")

©chweiäertfdber Santinfegetraeifterberein. Sn ber füngft
in ber SBirtfcbaft j. Sinter in Vera abgehaltenen fcbWeiserifdjen
Selegiertenberfammlung ber Kaminfegermetfter, bie aug aEen

Seilen ber Schweis gut befuebt war, bilbete bie Qrbnung
beg Sebrlingg.» unb ©efeEenwefeng ben hauptgegenftanb ber

SSerbanblungen unb würbe barüber lebhaft bfgfutiert. Sag
Stefultat war bie Sluffteöung einer Sebrlinggorbnung, in
welcher bie Sauer ber Sehrjeit bon 2 auf 3 Sabre augge»
bebnt würbe; pm ©dblufe hit ber Sebrling ein ©efeEen»

epamen p befteben unb fpäter ein jwetteg, wenn er fich

felbftänbig p machen gebenft. Ser bernifche Kaminfeger»
metfterber6anb ift bafür beforgt, baë ber probiforifche ®e=

bührentarif ohne wefentlihe Slenberungen pm befinitiben
Werbe.

Sie îûrjli^ gemeldete Sofjtibewegung unter beu

©penglergefeflen beö tpta^eS 33ern ift beenbet. SJteifter

unb ©ebilfen biöen fich auf bte jefpftünbige Slrbeitg^eit,
42 Stappen SDtinimafloip unb freigäbe beg 1. SEai geeinigt.

Sa§ IBauhanbwer! tp* gegenwärtig in föern boEauf
Sirbett; nun munfelt mau bon etnem Sita ur er ft reif, ber

in aSorbereitung fei nnb möglicherweife augbrechen foEe, um
höhere Sobnanfäpe p ermirfen. 3« ber Sbat haben, wie

wir böten, bie SJtaurer ben mit ben Slrbeitgebern berein»

harten Sobntarif unb bie Sßlaborbnung regelrecht auf 1. 3«li
gefünbigt unb biefen Sermin nun ohne neue Vereinbarung
bestreichen laffen.

Sie gimmerleute 23erIinS unb ber Umgebung befdjloffen
ben ©eneralftreif. 43 3immermeifter haben ben geforderten

©tunbenlobn bon 60 Vf8- bewiEigt, wäbrenb 70 bie gor»
berung ablehnten unb etwa 500 gar feine SlntWort gaben.

Ser ©treiffonbg beträgt girfa 6000 SDtarf.

58erî^iebene§.

hanbarbeitêïurê. Vom 12. Suit big 6. Sluguft wirb

in 3ürtch ber gwölfte hanbarbeitgfurg abgehalten. 3u» 35br=

furg melbeten fich 57 Seilnebmer, wäbrenb bie ©efamtteil»

nebmerpbl 165 beträgt. Ste meiften fommen aug ©enf

(43), Söaabt (41) unb 3üri<h (38); bann folgen Sleuenburg,

Vera, ©olotbum, Sburgau, ©raubünben u. f. w. Sie Qber»

leitung beforgt heu ®b. Oertli. Sag «Programm fiebt nor,
bafe iäglidb non 7—12 unb 2—6 Uhr gearbeitet wirb. Ser
©amgtag nachmittag ift fret unb foE p Slugpgen (Uetli»

berg, 233aib, Slu) benäht werben; ein größerer Slug^ug (an
ben Vierwalbftätterfee) ift für ©onntag ben 1. Sluguft ge»

plant. SBäbrenb beg Kurfeg foEen mehrere beleljrenbe Vor»

träge gehalten werben unb eg haben fibb p folchen erboten

bie herren 31. ©eibel, ©. Dertli, sprofeffoc SBilbermntb unb

Vrofeffor V^ast. Ser hanbarbeitgunterridbt erftredft fich auf

Vapier»unbholprbeiten, Veranf<hauIi<bunggmittel,3Kobeflieren
unb ©cbuiben. Sem Kurg würbe am SKontag im Vfauen»
faale Stamen? ber 3legierung unb ber ©tabtbebörben bur^
Stationalrat ©dbäppi ber offijieEe SöiEfommen geboten. Ser
Stebner freut fich, baff eine fo ftattlidbe Slnphl Sebrer unb

Seherinnen ihre fÇertengeit opfern, um ihr Sßiffen p er»

weitern unb baburch ber SIEgemeinhett p bienen, unb baff

namentlich auch ältere Sebrer fidj neben bie jungen noch auf
bie Sernbanf fefcen. ©r erblicfte pterin einen Verneig bafür,
baff bie älteren Sebrer bie Qppofition gegen ben iganbferttg»

feitSunterricht aufgegeben haben. 3m Sntereffe ber gropen

Vebentung biefeg Unterrichte? für bte aEgemeine Volfgbtlbung
fönne biefe Sffianblnng nur begrüpt werben. Ser Sftebner
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anderseits ergeben werden, führen in ihrer praktischen

Anwendung ganz besonders bei Accord- oder Stück-

löhnung zu Komplikationen und unzuläßigen Miß-
rechnungen. Unser Verband möge daher auch hier be-

dingungslos dahinwirken, daß die in der genannten
Klassifikation enthaltene Belastungs- und Genußskala
in anderer Form und unter Berücksichtigung folgender
Grundsätze realisiert werde: a>. Der Arbeitgeber hat
nur für die effektiv ausbezahlten Löhne seine Ver-
sicherungsquote zu entrichten, b. Die daherigen Ab-
rechnungen erfolgen per Ende jeden Monats auf Grund-
läge eines Nachweises über die ausbezahlten Löhne,
o. An Stelle der im Entwurf vorgesehenen Voraus-
bezahlung der Versicherungsbeiträge kann der Arbeit-
geber angehalten werden, einen Vorschuß an die Kasse

zu leisten, bis zur Höhe einer genügenden Sicherheit.
(Fortsetzung folgt.)

Verbandswesen.
Verein schweizerischer Cement-, Kalk- und Gipsfabri-

kanten. Am 5. und 6. Juli fand in der eidgen. Material-
Prüfungsanstalt in Zürich die ordentliche Generalversammlung
des Vereins schweizerischer Cement-, Kalk- und Gipsfabrikanten
statt. Dem Verein gehören fast alle inländischen Etablissemente
dieser Branche an.

Die Versammlung erfreute sich eines sehr zahlreichen
Besuches. Der Präsident, Herr Cementfabrikant Fleiner von
Aarau, gab in seiner Eröffnungsrede einen Ueberblick über
den Geschäftsgang. Wir entnehmen seinen Mitteilungen,
daß in der Schweiz zur Zeit 15 Gipsfabriken und
45 Cementfabriken bestehen, welche zusammen cirka
5000 Wagen Gips und cirka 30,000 Wagen Cement und
hydraulischen Kalk erzeugen. Der Import von Cement und
Kalk betrug 1896: 8583 Wagen im Werte von 2,612.329 Fr. ;
in Gips betrug die Einfuhr 1555 Wagen. Der Export er-

reichte nur die Höhe von einigen hundert Wagen. In den

letzten zehn Jahren sind nicht weniger als 18 neue Cement-

fabriken in der Schweiz entstanden, gleichzeitig haben fast
alle bestehenden Etablissemente sich vergrößert. Die Verkaufs-
preise sind seither um 10—20 Prozent gesunken, trotz Er-
höhung der Kohlenpreise und Arbeitslöhne und trotz den

größeren Anforderungen, welche an die Qualität der Ware
gestellt werden. Bei der Erledigung der reichhaltigen Trak-
landenliste wurden Protokoll und Kassarechnung genehmigt
und die Höhe des Jahresbeitrages in bisheriger Weise fest-

gesetzt. Dem Ausnahmegesuch der neu entstandenen Cement-

sabrik bei Lausanne wird entsprochen. Ueber die Vereins-
organfrage soll in der nächsten Generalversammlung Beschluß
gefaßt werden. Der Verein erklärt seineu Beitritt zum inter-
nationalen Verband für die Materialprüfungen der Technik
und beauftragt den Vorstand, zwei Delegierte an den Ende
August in Stockholm tagenden internationalen Kongreß zu
entsenden. Ueber die bisherigen Verhandlungen mit den aus-
ländischen Cementfabriken, zum Zwecke der einheitlichen Be-
Handlung der Säcke, referiert Herr Luterbacher. Gestützt auf
ein Referat des Herrn Direktor Aguet von St. Sulpice wird
sodann beschlossen, eine Eingabe an das eidg. Eisenbahn-
département zu richten, wegen des häufig vorkommenden

Wagenmangels. Auf Antrag des Herrn Max Feer hin wird
der Beschluß gefaßt, dem Schweiz. Handels- und Industrie-
verein als Sektion beizutreten. Der Vertreter der Schweiz.
Lithotrit-Aktiengesellschaft erhält das Wort zu einer kurzen

Empfehlung des neuen Sicherheitssprengstoffes. Den geschäft-
lichen Traktanden reihten sich drei sehr interessante, instruktive
Vorträge an. Es referierte Herr Piof. Dr. Lunge über:
„Das chemische Verhalten der verschiedenen Arten von Kiesel-
säure und über die chemische Natur der Puzzolanen." Herr
Prof. Dr. Heim sprach über die Entstehung der Kalksteine,

Herr Prof. Tetmajer über Neuerungen auf dem Gebiete der

Einrichtungsgegenstände von Kalk- und Cementfabriken.
Die Herren Prof. Heim und Lunge wurden mit Rücksicht

auf ihre Verdienste um den Verein einstimmig zu Ehrenmit-
gliedern ernannt; ihr Kollege. Herr Tetmajer, ist es schon

seit vielen Jahren. („N. Z. Z.")
Schweizerischer Kaminfegermeisterverein. In der jüngst

in der Wirtschaft z. Anker in Bern abgehaltenen schweizerischen

Delegierlenversammlung der Kaminfegermeister, die aus allen
Teilen der Schweiz gut besucht war, bildete die Ordnung
des Lehrlings.- und Gesellenwesens den Hauptgegenstand der

Verhandlungen und wurde darüber lebhaft diskutiert. Das
Resultat war die Aufstellung einer Lehrlingsordnung, in
welcher die Dauer der Lehrzeit von 2 auf 3 Jahre ausge-
dehnt wurde; zum Schluß hat der Lehrling ein Gesellen-

examen zu bestehen und später ein zweites, wenn er sich

selbständig zu machen gedenkt. Der bernische Kaminfeger-
meisterverband ist dafür besorgt, daß der provisorische Ge-

bührentarif ohne wesentliche Aenderungen zum definitiven
werde.

Die kürzlich gemeldete Lohnbewegung unter den

Spenglergesellen des Platzes Bern ist beendet. Meister
und Gehilsen haben sich auf die zehnstündige Arbeitszeit,
42 Rappen Minimallohn und Freigabe des 1. Mai geeinigt.

Das Bauhandwerk hat gegenwärtig in Bern vollauf
Arbeit; nun munkelt man von einem Ma urer streik, der

in Vorbereitung sei und möglicherweise ausbrechen solle, um
höhere Lohnansätze zu erwirken. In der That haben, wie

wir hören, die Maurer den mit den Arbeitgebern verein-

harten Lohntarif und die Platzordnung regelrecht auf 1. Juli
gekündigt und diesen Termin nun ohne neue Vereinbarung
verstreichen lassen.

Die Zimmerleute Berlins und der Umgebung beschlossen

den Generalstreik. 43 Zimmermeister haben den geforderten

Stundenlohu von 60 Pfg. bewilligt, während 70 die For-
derung ablehnten und etwa 500 gar keine Antwort gaben.

Der Streikfonds beträgt zirka 6000 Mark.

Verschiedenes.

Handarbeitskurs. Vom 12. Juli bis 6. August wird

in Zürich der zwölfte Handarbeitskurs abgehalten. Zum Vor-
kurs meldeten sich 57 Teilnehmer, während die Gesamtteil-

nehmerzahl 165 beträgt. Die meisten kommen aus Genf

(43), Waadt (41) und Zürich (38); dann folgen Neuenburg.

Bern, Solothurn, Thurgau, Graubünden u. s. w. Die Ober-

leitung besorgt Herr Ed. Oertli. Das Programm sieht vor,
daß täglich von 7—12 und 2—6 Uhr gearbeitet wird. Der

Samstag nachmittag ist frei und soll zu Ausflügen (Uetli-
berg, Waid, Au) benützt werden; ein größerer Ausflug (an
den Vierwaldstättersee) ist für Sonntag den 1. August ge-

plant. Während des Kurses sollen mehrere belehrende Vor-

träge gehalten werden und es haben sich zu solchen erboten

die Herren R. Seidel, E. Oertli, Professor Wildermuth und

Professor Pernet. Der Handarbeitsunterricht erstreckt sich auf

Papier-undHolzarbeiten, VeranschaulichungSmittel,Modellieren
und Schnitzen. Dem Kurs wurde am Montag im Pfauen-
saale Namens der Regierung und der Stadtbehörden durch

Nationalrat Schäppi der offizielle Willkommen geboten. Der
Redner freut sich, daß eine so stattliche Anzahl Lehrer und

Lehrerinnen ihre Ferienzeit opfern, um ihr Wissen zu er-

weitern und dadurch der Allgemeinheit zu dienen, und daß

namentlich auch ältere Lehrer sich neben die jungen noch auf
die Lernbank setzen. Er erblickte hierin einen Beweis dafür,
daß die älteren Lehrer die Opposition gegen den Handfertig-
keitsunterricht aufgegeben haben. Im Interesse der großen

Bedeutung dieses Unterrichtes für die allgemeine Volksbildung
könne diese Wandlung nur begrüßt werden. Der Redner
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